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Vernehmlassungsantwort

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren 
Wir bedanken uns dafür, dass wir in die Meinungsfindung zum Entwurf der neuen Berufsmaturitätsverordnung (BMVO) einbezogen werden und wir uns dazu äussern können. Dies ist für uns umso wichtiger, als wir den vorgelegten Entwurf aus den nachfolgenden Gründen vollumfänglich ablehnen. Wir beantragen, die bisherige Verordnung im Grundsatz beizubehalten und sie entsprechend Terminologie und Systematik dem Berufsbildungsgesetz und anderer übergeordneter Erlasse nachzuführen. 

Gemäss dem Bericht zur Totalrevision der Verordnung über die Eidgenössische Berufsmaturität (BMV) strebt die Revision folgende Ziele an: 

- 
der interdisziplinäre Unterricht wird verstärkt und

- 
die bisherigen starren Richtungen zugunsten einer weniger engen Bindung an den erlernten Beruf und einer begrenzten Schwerpunktsetzung werden aufgegeben. 

Zu diesem Zweck sollen die Zahl der Grundlagenfächer auf vier reduziert, neu zwei interdisziplinäre Lernbereiche und fünf Schwerpunktfächer angeboten werden. 

1. Interdisziplinarität

Es widerspricht den Intentionen der Revision, wenn in der neuen Verordnung zwar Interdisziplinarität gross geschrieben wird, gleichzeitig aber die beiden Fächer Geschichte/Staatslehre (G/SL) und Volkswirtschaft/Betriebswirt​schaft/Recht (VBR), die auf dem interdisziplinären Prinzip beruhen, zunächst in einen interdisziplinären Lernbereich  zusammengeführt und dann um die Hälfte der Lektionen gekürzt werden. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber der aktuellen Situation.

Wir sehen eine grosse Gefahr darin, die Stundendotation der wirtschaftlich und gesellschaftlich wichtigen Fächer wie G/SL und VBR derart drastisch zu kürzen. Gerade diese Fächer tragen wesentlich dazu bei, dass aus Schülerinnen und Schülern geistig offene, mündige Bürger werden, die fähig sind, sich eine eigenständige Meinung zu komplexen, interdisziplinären Fragestellungen zu bilden. 

Zudem würde die Revision dazu führen, dass Berufsmaturandinnen und Berufsmaturanden in Zukunft weniger Kenntnisse in VBR und G/SL mitbringen als Lernende der Grundbildung. Dies widerspricht der geforderten erweiterten Allgemeinbildung.

Ein Abbau der Gesellschaftsfächer gefährdet im Weiteren den heute möglichen Zugang an die universitären Hochschulen über das verkürzte Studium an der Maturitätsschule für Erwachsene oder die Passerelle.

2. Flexibilität

Eine grössere Flexibilität ist in der neuen Verordnung zwar in gewisser Weise gegeben, aber diese ist von zweifelhafter Natur. Es ist zu befürchten, dass die Lernenden lieber auf ein Schwerpunktfach ausweichen, in dem sie sich allenfalls bessere Noten erhoffen als auf ein Schwerpunktfach, das für ihre berufliche Ausbildung sinnvoll wäre. Die neue Verordnung ebnet in einem unverhältnismässig grossen Stundenpensum die Möglichkeit, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen und trägt so dazu bei, dass die angestrebte erweiterte Allgemeinbildung insgesamt geringer ausfällt als nach der geltenden Ordnung.

Beim BM-Profil „Gesundheit und Soziales“ wird die Lektionenzahl in den Naturwissenschaften von 200 auf 120 reduziert. Wird dann beispielsweise das Schwerpunktfach Psychologie/Soziologie gewählt, kann dies für Auszubildende in den Bereichen Ergotherapie, Physiotherapie oder Ernährungsberatung zu Problemen beim Eintritt in die Fachhochschulen führen.
Wir wehren uns auch gegen die neue Verordnung, weil die bisherigen Schullehrpläne weder vollständig validiert noch evaluiert worden sind. Dennoch nimmt man bereits einen neuen Anlauf. Die Berufsmatura, wie sie heute praktiziert wird, ist eine erfolgreiche und anerkannte Marke. Man sollte sie nicht mit Schnellschüssen in Verruf bringen und dadurch gefährden.

Die anfallenden Kosten für die Umsetzung der neuen BMVO sind zwar nur ein Randargument. Ausbildung kann nie zu teuer sein, sofern sie zielorientiert und zukunftsträchtig ist. Da wir aber genau dies bei der neuen BMVO nicht erkennen, lehnen wir die Revision vollumfänglich ab. Wir beantragen, die bisherige Verordnung beizubehalten und sie entsprechend Terminologie und Systematik dem Berufsbildungsgesetz und anderer übergeordneter Erlasse nachzuführen. 

Wir bedanken uns für die Prüfung unserer Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anträge.

Freundliche Grüsse
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